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1   Zweck und Tätigkeit

Art. 1
Der Natur- und Vogelschutzverein setzt sich für die Erhaltung, 
Förderung und den Schutz der Natur und der einheimischen 
Vogelwelt ein. Er fördert den Naturschutzgedanken bei den Be-
hörden und der Bevölkerung und strebt den Zusammenhalt von 
Naturfreunden an.
Der Verein ist dem Vogelschutzverband des Kantons Solothurn 
angeschlossen.

Art. 2 
Dieser Zweck soll erreicht werden durch:
• Ausüben von praktischen Naturschutzmassnahmen
• Landschafts- und Biotoppflege 
• Unterhalt von Nistkästen und Waldlehrpfad
• Veranstalten von Vorträgen und Exkursionen
• Zusammenarbeit in Umweltfragen mit den zuständigen  

Behörden
• Sensibilisierung der Jugend und der Bevölkerung für Natur-

schutzfragen
• Unterstützung bei Weiterbildungen zum Thema Naturschutz

2   Mitgliedschaft

Art. 3 
Mitglied des Vereins können alle naturinteressierten Personen 
werden. Die Aufnahme erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes 
durch die Vereinsversammlung. 

Art. 4 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht 
haben, können auf Vorschlag des Vorstandes durch die General-
versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Als solche 
haben sie die Rechte eines Aktivmitgliedes, sind aber beitrags-
frei.

Art. 5 
Die Höhe des Mitgliederbeitrages wird von der Generalversamm-
lung bestimmt.

Art. 6 
Austritte aus dem Verein sind dem Präsidenten schriftlich auf die 
Generalversammlung hin mitzuteilen. Der Jahresbeitrag muss 
für das ganze Jahr bezahlt werden.

Art. 7 
Die Mitgliedschaft erlöscht automatisch, wenn jemand in zwei 
aufeinander folgenden Jahren den Jahresbeitrag nicht bezahlt.

3   Organe des Vereins und ihre Aufgaben

Art. 8 
Die Organe des Vereins sind:
• Generalversammlung
• Vereinsversammlung
• Vorstand
• Rechnungsrevision

Art. 9 
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich im Verlaufe 
des ersten Quartals statt.
Eine Vereinsversammlung wird in der Regel vom Vorstand einbe-
rufen, kann jedoch auch von einem Fünftel der Vereinsmitglie-
der durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der verlangten 
Traktanden beim Präsidenten gefordert werden. Die Einberufung 
einer Versammlung hat in diesem Fall innerhalb eines Monats zu 
erfolgen.
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Der Vorstand führt die Beschlüsse der Versammlung aus und 
erledigt die laufenden Geschäfte.
Ausserordentliche Ausgaben bis zu 500 Franken fallen in die 
Kompetenz des Vorstandes.
Der Präsident wird als solcher von der Generalversammlung 
gewählt. Der übrige Vorstand konstituiert sich selbst.
Der Präsident setzt je nach Notwendigkeit die Vorstandssitzun-
gen fest. Die Einberufung einer Vorstandssitzung erfolgt in der 
Regel schriftlich unter Angaben der Traktanden mindestens 48 
Stunden im Voraus.
Eine Vorstandssitzung kann auch von mindestens 3 Vorstands-
mitgliedern schriftlich beim Präsidenten verlangt werden. Die 
Einberufung hat in diesem Falle innert 14 Tagen zu erfolgen.

Art. 12 
Die Rechnungsrevisoren werden auf die Dauer von 2 Jahren 
gewählt. Sie prüfen alljährlich die Rechnung und erstatten der 
Generalversammlung Bericht und Antrag.

Art. 13 
Für den Verein unterzeichnen rechtsverbindlich:
Der Präsident (im Verhinderungsfall der Vizepräsident) mit Aktu-
ar oder Kassier kollektiv.

4   Schlussbestimmungen

Art. 14 
Für die Verbindlichkeit des Vereins ist nur das Vereinsvermögen 
haftbar.

Art. 15 
Eine Auflösung des Vereins kann von mindestens 4/5 sämtlicher 
Mitglieder beschlossen werden.
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Art. 10 
Der Generalversammlung sind folgende Traktanden zu unter-
breiten:
• Protokoll
• Jahresberichte 

• des Präsidenten
• des Obmannes

• Jahresrechnung
• Jahresprogramm
• Budget / Jahresbeiträge
• Wahlen (alle 2 Jahre)

• des Präsidenten
• der übrigen Vorstandsmitglieder
• der Rechnungsrevisoren

• Mutationen
• Ehrungen
• Anträge

• Der Vorstandes
• Der Mitglieder

• Verschiedenes

Bei Wahlen gilt beim ersten Wahlgang das absolute Mehr, im 
zweiten das relative Mehr der anwesenden Stimmberechtigten. 
Bei Abstimmungen gilt das einfache Mehr. Die Abstimmungen 
und Wahlen erfolgen in der Regel offen. Eine Geheimabstim-
mung kann von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten ver-
langt werden.

Art. 11 
Der Vorstand wird von der Generalversammlung auf zwei Jahre 
gewählt.

Der Vorstand besteht aus:
• Präsident
• Vizepräsident
• Obmann
• Kassier
• Aktuar
• Beisitzer 
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Art. 16 
• Die Generalversammlung entscheidet über das verbleibende 

Vermögen. Es stehen folgende Möglichkeiten offen: 
• Unterstützung von Naturprojekten 
• Deponieren bei der Gemeindekasse, damit es zu einem spä-

teren Zeitpunkt einem Verein mit gleichem Zweck ausgehän-
digt werden kann.

Art. 17 
Änderungen oder Ergänzungen an den bestehenden Statuten-
werden von der ordentlichen oder einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung vorgenommen. Es sind dafür 2/3 der anwe-
senden Mitgliederstimmen erforderlich.

Art. 18
Der Vorstand kann anstelle einer Mitgliederversammlung (Ge-
neralversammlung, Delegiertenversammlung) mit physischer 
Anwesenheit der beteiligten Personen durchführen:
a) eine virtuelle Mitgliederversammlung (Generalversammlung, 
Delegiertenversammlung) mit elektronischen Mitteln. Hierbei 
sind auf elektronischem Weg eine Diskussion und ein Abstim-
mungs- und Wahlverfahren zu gewährleisten. Die Diskussion 
kann auch vor der virtuellen Versammlung stattfinden.
b) eine Abstimmung oder Wahl auf schriftlichem Weg.
Dabei gelten die Termine sowie Stimm- und Wahlverfahren ge-
mäss Art. 9 und Art. 10

Im Übrigen gelten die Bestimmungen von Art. 60 – 79 des ZGB.

Diese Statuten wurden durch die Generalversammlung vom 5. März 2021 
genehmigt.

Der Präsident:    Die Aktuarin:
Peter Jäggi    Margot Leuenberger-Engel
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